
 

 
    

Manuskripte bei Verlagen und Druckereien Kl. 2118 

 
 
Bearbeitungshinweise 
 

 Klausel wird bei den Betriebsarten 13840 Rotationstiefdruckerei, Graphischer Betrieb und 13850 
Verlag (ohne Druckerei) automatisch hinterlegt. Für alle anderen Betriebsarten ist die 
Vereinbarung der Klausel manuell möglich. 

 
 
Anwendungsbereich 
 

 FINH  
 
 
 
Klauseltext 
 
 
1. Für Manuskripte leisten wir Entschädigung in Höhe des Betrages, den Sie einem Vertragspartner, 
insbesondere dem Autor, nach den gesetzlichen Bestimmungen als Schadenersatz zahlen müssen oder 
zahlen müssten, wenn er den Eintritt des Versicherungsfalls zu vertreten hätte. Vertragliche 
Sonderabreden bleiben unberücksichtigt. 
 
2. Wir leisten Entschädigung auch für den Betrag, den Sie dem Vertragspartner für das Manuskript 
gezahlt haben. Die Entschädigung darf jedoch nicht zu einer Bereicherung von Ihnen führen; sie kann 
sich insbesondere vermindern, wenn das Manuskript nur teilweise verloren ist oder wenn die 
Drucklegung bereits begonnen hatte oder wenn die Wiederherstellung weniger als den Betrag gemäß 
Satz 1 erfordert. 
 


